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Bahnreform 2: 
Gegen eine unüberlegte Ausschreibungspolitik!

	 Ausgangslage	� Das UVEK hat am 24.6.2009 das zweite Teilpaket der Bahnreform 2 in
die Vernehmlassung geschickt. Einer der Kerninhalte sind die Bestimmungen 
zu Ausschreibungen.

	 	� Im VöV wurde vor einiger Zeit der Vorschlag entwickelt, die Ausschreibungsregeln 
für Bus und Bahn separat und vor allem etappiert vorzulegen. Aufgrund 
der Tatsache, dass Ausschreibungen im Busbereich heute in vielen Kantonen 
gängige Praxis sind, drängen sich klarere rechtliche Regeln auf, damit sowohl 
für die Besteller wie für die TU eine grössere Rechtssicherheit erreicht wird. 

	 	� Hingegen wurde im Eisenbahnbereich bisher in der Praxis von Ausschreibungen 
abgesehen, nicht zuletzt weil sehr viele Fragen betreffend des Eigentums und der 
Übertragung der Infrastruktur völlig ungeklärt sind.  
Entgegen den ursprünglichen Vorgaben und der Entwurfsfassung im Rahmen 
der sogenannten Ämterkonsultation wurde das Projekt offensichtlich auf Stufe 
Bundesrat wiederum auf den Schienenverkehr ausgeweitet, obwohl nähere 
Bestimmungen und spezifische Lösungen im Bereich der Eisenbahninfrastruktur 
in der Vernehmlassungsvorlage fehlen.

	 Position des VöV	� •  �	Der VöV unterstützte in den Vorverfahren die Festschreibung von konkreten
Ausschreibungsregelungen im Busbereich, umso mehr als Ausschreibungen in 
diesem Sektor vielerorts Praxis sind. 

	 	� •  �	Mit den neuen Regeln sollten nicht nur die Rechtssicherheit und das Beschwerde-
verfahren verbessert werden, im Zentrum unserer Position steht die Haltung, dass 
Ausschreibungen nur als «ultima ratio» zur Anwendung kommen. 

	 	� •  �Wettbewerb und Ausschreibungen sollen nicht von vornherein gleichgesetzt
werden. Der (Ideen-)Wettbewerb gehörte in der vielfältigen schweizerischen 
öV-Landschaft schon immer zu den wichtigen Innovationsfaktoren. Mittels 
Benchmarking, Leistungs- oder Zielvereinbarungen stehen überdies geeignete 
Instrumente der Besteller zur allenfalls notwendigen Durchsetzung von erhöhten 
Qualitätsanforderungen zur Verfügung.

	 	� •  �Ausschreibungen können hingegen zwingend bei neuen Linien und Angeboten
zur Anwendung kommen oder im Falle, dass die übrigen Instrumente im konkreten 
Anwendungsfall eindeutig unbefriedigende Ergebnisse bringen.

	 	� •  �Mit dem öV-Schweiz steht zuviel auf dem Spiel, als dass mit unüberlegten 
Zwangsausschreibungen nur ideologische Positionen befriedigt werden.
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Trassenvergabestelle: 
Rückfall in die Behördenbahn oder vorauseilender Gehorsam?

	 Ausgangslage	� Der freie Netzzugang im Güterverkehr hat zwingend die Frage nach der Gewähr
leistung eines diskriminierungsfreien Netzzugangs gestellt. Mit der Schaffung 
der «Trasse Schweiz AG» haben SBB, BLS, SOB und VöV (mit je 25% Beteiligung) 
eine Einrichtung geschaffen, die bisher ohne behördliche Regelung den Anfor
derungen eines diskriminierungsfreien Netzzugangs für alle EVU vollumfänglich und 
klaglos Rechnung getragen hat. 

	 	� Nach Einschätzung des Bundesrates erfüllt diese einwandfrei funktionierende
Einrichtung die Anforderungen des EU-Rechts bezüglich der Unabhängigkeit nicht. 
Deshalb schlägt der Bundesrat die Schaffung einer öffentlich-rechtlichen Anstalt 
unter der Aufsicht des BAV vor. 

	 Position des VöV	 •  �Der VöV verschliesst sich möglichen Einwänden bezüglich der Unabhängigkeit
der «Trasse Schweiz AG» von den infrastrukturbesitzenden Bahnen nicht, obwohl 
die heutige Organisationsform die Unabhängigkeit der operativen Führung von 
den Anteilseigern absolut sicherstellt.

		  •  �Er hat auch keine Einwände gegen eine explizite rechtliche Verankerung der 
Trassenvergabestelle im Eisenbahnrecht mit entsprechenden Auflagen. Sollte aus 
formaljuristischen Gründen, resp. aufgrund von Einwänden von Seiten der EU-
Organe, die heutige Aktionariatsstruktur den Ansprüchen nicht genügen, könnten 
die Eigentumsanteile jederzeit entsprechend angepasst werden. Der VöV könnte 
seinen Anteil auf über 50% erhöhen oder der Bund und allenfalls die Kantone 
könnten sich an der Trasse Schweiz AG beteiligen. 

		  •  �Das EU-Recht sieht ausdrücklich keine besondere Rechtsform zur Sicherung 
der Unabhängigkeit vor, so dass die Übernahme der heutigen Trasse Schweiz AG 
durch den Bund und die Umwandlung in eine öffentlich-rechtliche Anstalt in 
keiner Weise zwingend ist.

		  •  �Gemäss Botschaft des Bundesrates soll die heute mit 12 Mitarbeitenden 
funktionierende Trassenvergabestelle in der behördlichen Rechtsform 40 Per
sonen umfassen. Es ist dabei zu vermuten, dass damit in Zukunft weitere, 
heute bei den TU liegende Aufgaben, beispielsweise bei der Fahrplangestaltung, 
neu ebenfalls in behördliche Gefässe überführt werden. 

		  •  �Der VöV lehnt deshalb die vorgesehene Schaffung einer öffentlich-rechtlichen 
Anstalt klar ab.
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Eisenbahninfrastrukturen: 
Es braucht zwingend und dringend neue Finanzquellen

	 Ausgangslage	� Einerseits aufgrund des finanziellen Mehrbedarfs des NEAT-Anteils am FinöV-
Fonds und anderseits aufgrund eines höheren Infrastrukturbedarfs stehen für die 
zweite Etappe von Bahn 2000, respektive für das Konzept ZEB nicht genügend 
Mittel und insbesondere nicht rechtzeitig zur Verfügung. Das Parlament hat deshalb 
mit dem Beschluss der ersten Etappe von ZEB (Zukünftige Entwicklung der Bahn
infrastruktur) dem Bundesrat den Auftrag erteilt, bis Ende 2010 die Bauprojekte der 
zweiten Etappe zu bezeichnen und dazu auch die zusätzlich notwendige Mittelbe-
schaffung aufzuzeigen. 

	 Position des VöV	 •  �Der VöV hat die Beschlüsse im ZEB-Gesetz vollumfänglich unterstützt und
sich insbesondere dafür eingesetzt, dass darin dem Bundesrat ein zwingender 
und zeitlich vorgegebener Auftrag für die Anschlussvorlage erteilt wird. 

	 	 •  �Die Umsetzungschance für eine zeitlich nicht länger verzögerte Anschluss
vorlage steht und fällt mit dem noch unbestimmten Finanzierungskonzept. Davon 
wird auch abhängen, welche der beiden Bundesratsvarianten (12 oder 21 Mrd. 
Franken) überhaupt weiterverfolgt werden. Das vom Bundesrat neu benannte 
Bahn-Infrastrukturprojekt («Bahn 2030») wird sich sicher nicht einfach über eine 
zusätzliche öV-Nutzerabgabe finanzieren lassen. 

	 	 •  �Der VöV hat im Rahmen eines sogenannten Think-Tank-Projektes mit einer 
Anzahl interner und externer Experten bisher fünfzehn mögliche Finanzierungs
varianten zur Diskussion gestellt. Diese werden nach sachlichen Kritierien 
(Umsetzbarkeit, Ergiebigkeit u.a.m.) wie nach Kriterien der politischen Akzeptanz 
(Mehrheitsfähigkeit in einer notwendigen Volksabstimmung) bewertet und sollen 
so früh als möglich in den politischen Meinungsbildungsprozess einfliessen.
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Pensionskassen: 
Die öffentliche Hand darf sich der Mitverantwortung nicht entziehen

	 Ausgangslage	� Die Pensionskassen im Bereich des öffentlichen Verkehrs (SBB, Ascoop und
weitere KTU-Kassen) weisen beträchtliche Deckungslücken auf, welche mit 
der sogenannten Finanzmarktkrise noch zusätzlich verschärft wurden. Die dazu 
notwendigen Sanierungsmassnahmen übersteigen in vielen Fällen die finanziellen 
Möglichkeiten der Transportunternehmungen. Mit der in Aussicht gestellten Sanie-
rungsvorlage für die SBB-Pensionskasse ist der Bundesrat immerhin bereit, in einem 
Sektor einen Teilschritt zur Wahrnehmung seiner Mitverantwortung nicht zuletzt 
als Eigner zu machen. Gegenüber den Pensionskassen der KTU weigert sich das 
Finanzdepartement bisher, Sanierungskonzepte mitzutragen.

	 Position des VöV	 •  �Der VöV unterstützt die Absichten des Bundes bei der Mithilfe zur Sanierung
der SBB-Pensionskasse vorbehaltlos. Er ist jedoch der klaren Auffassung, dass 
auch gegenüber den KTU-Kassen ein Handlungsbedarf der öffentlichen Hand 
besteht. 

	 	 •  �Der Bund und die Kantone haben als Besteller, Regulator und Aufsichtsbehörde 
eine eindeutige Mitverantwortung bei der Lösung der Probleme. 

	 	 •  �Nicht zuletzt gehören die Sanierungen der Pensionskassen zu den Vorausset-
zungen, damit die mit der Bahnreform geförderte Wettbewerbssituation nicht 
zu ungleichen Ausgangschancen führt. Auch gegenüber zukünftigen ausländi-
schen Konkurrenten dürfen die schweizerischen Transportunternehmungen nicht 
weiterhin mit riesigen Altlasten funktionieren müssen. 

	 	 •  �Im Rahmen der in Aussicht gestellten SBB-Pensionskassen-Vorlage braucht
es deshalb einen verbindlichen Beschluss für eine Anschlussvorlage zugunsten 
der KTU-Kassen. 
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Schienengüterverkehr: 
Die Verlagerungspolitik braucht mutige Entscheide

	 Ausgangslage 	� Mit der Güterverkehrsvorlage hat das Parlament in diesem Frühjahr die wichtigsten 
Eckpunkte zur Verlagerung bestätigt. In Respektierung des Verfassungsartikels 
über den Alpenschutz soll die Zahl der alpenquerenden Lastwagen auf höchstens 
650 000 Fahrzeuge pro Jahr begrenzt werden. Zudem wurde der Zeitpunkt für 
die vollständige Umsetzung auf zwei Jahre nach Eröffnung des NEAT-Basistunnels 
am Gotthard festgesetzt. Im Detail ist jetzt noch eine Reihe von Regelungen vom 
Bundesrat in Verordnungen umzusetzen.

	 Position des VöV	 •  �Der VöV unterstützte von allem Anfang eine konsequente Verlagerungspolitik, 
damit der Alpenschutzartikel in der Bundesverfassung in Übereinstimmung mit 
dem Landverkehrsabkommen Schweiz – EU umgesetzt werden kann. 
Die Alpentransitbörse kann ein zentrales Instrument dafür bilden, sofern die 
übrigen Alpenländer und die EU diesen Lösungsweg zur Erreichung der Verlage-
rungsziele mittragen. 

	 	 •  �Will der Bund seine Verlagerungspolitik, die heute noch nicht die notwendigen 
Erfolge für die Erreichung des Verfassungs- und Gesetzesziel aufweisen kann, 
nicht unterlaufen lassen, muss er die EU-Bestrebungen, eine sogenannte Mega-
Truck-Achse durch die Schweiz einzurichten, konsequent bekämpfen. Über  
25 Meter lange und bis zu 60 Tonnen schwere Mega-Trucks würden nicht nur 
unsere Strasseninfrastruktur, vor allem die Brücken, massiv schädigen. Sie 
würden die Produktivität des LKW-Verkehrs genau dort erheblich erhöhen, wo 
die Bahn das geeignete Verkehrsmittel ist, nämlich im langläufigen, gebündelten 
Transitverkehr.

	 	 •  �In den zukünftigen Vorlagen von ZEB2, respektive «Bahn 2030» müssen neben
den NEAT-Achsen auch weitere Ausbauelemente, welche die volle Verlagerung 
des Güterverkehrs garantieren, enthalten sein.

	 	 •  �Der Trassenpreis ist vorrangig an der Qualität der Trassen und nicht am Zugs
gewicht auszurichten. Gerade in der Phase massiv gesunkener Aufträge für 
die Güterbahnen darf eine Änderung der Trassenpreisstruktur nicht dazu führen, 
dass der Güterverkehr nochmals zusätzlich belastet wird.
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 Die Etappen und der Stand der «Bahnreform» 1

Eisenbahngesetzrevision 
von 1996

�Neues Abgeltungssystem im Regionalverkehr, das für alle
Transportunternehmungen gilt, sei es Bahn, Bus, Schiff, Seilbahn.

Bahnreform 1 
 von 1999

�SBB-Verselbständigung, Einführung Spartenrechnungen,
Free Access im Güterverkehr.

Bahnreform 2 
 von 2005

�Von den Räten zur Überarbeitung zurückgewiesen. Hauptstreitpunkt: 
Aufteilung des Schienennetzes in ein Haupt- und ein Ergänzungsnetz. 
Der Bundesrat beschliesst daraufhin die Vorlage Bahnreform 2 dem 
Parlament etappiert zu unterbreiten. 

Bahnreform 2.1 
von 2009 

Die «RöVE»-Vorlage (Revision der Erlasse über den öffentlichen 
Verkehr) enthält verschiedene Gesetzesanpassungen, insbesonde-
re ein neues Personenbeförderungsgesetz. Die dazu gehörenden 
Verordnungsentwürfe sind nach einer Konsultationsrunde in Vorbe-
reitung. Das Bundesgesetz über die Sicherheit bei den Transportun-
ternehmungen (Transportpolizeigesetz, BGST) wurde in der Schluss-
abstimmung im Nationalrat abgelehnt und wird demnächst in einer 
korrigierten Fassung wieder in die Räte kommen.

Bahnreform 2.2 �Vernehmlassung läuft. Hauptinhalte: Interoperabilitätsbestimmungen, 
Ausschreibungsregeln, Organisation der Trassenvergabestelle.

Bahnreform 2.3 �Vorarbeiten sind gegenwärtig im BAV blockiert.
Hauptinhalt: Harmonisierung der Investitionsfinanzierung der KTU 
mit den SBB.

Weitere Parlamentsaufträge (Entflechtung der BAV-Mehrfachrollen als Eigner, Besteller und Regulator; 
Sanierung Ascoop und weiterer KTU-Pensionskassen) bleiben überdies ebenfalls pendent.

Dählhölzliweg 12  
3000 Bern 6 
Tel.	 +41 (0)31 359 23 23 
Fax	 +41 (0)31 359 23 40September 2009

1 �Der Begriff «Bahnreform» ist insofern missverständlich, als die meisten Revisionsbestimmungen nicht nur die Bahnen,
sondern den gesamten öV betreffen.
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